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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

31.10.1947 

Geschäftszahl 

0507/47 

Rechtssatz 

Die Unterlassung des Parteiengehörs kann nur dann als ein Mangel des Verfahrens gewertet werden, der die 
Aufhebung des Bescheides rechtfertigt, wenn die Partei im Fall ihrer Vernehmung in der Lage gewesen wäre, 
Umstände vorzubringen, die zu einer anderen Entscheidung hätten führen können. 


